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HINWEISBLATT FÜR MIETER/INNEN 

über die wichtigsten Bestimmungen des Wiener Wohnbau-
förderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes - WWFSG 

1989 für Sanierungsmaßnahmen innerhalb von Wohnungen

Für welche Wohnungen kann der Mieter/die Mieterin (Nutzungsberechtigte, 
Dienstnehmer/In) um Förderung ansuchen?

Auf Grund des Landesgesetzes vom 24. Februar 1989, LGBl. für Wien Nr. 18, in der geltenden 
Fassung, werden vom Land Wien Sanierungen in Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von 
mindestens 22 m² und höchstens 150 m² gefördert. Sanierungen in Großwohnungen mit einer 
Gesamtnutzfläche von mehr als 150 m²  oder in Büro-, Geschäfts- und Werkstättenräumen wer-
den nicht gefördert. Eine weitere Voraussetzung der Förderung ist, dass es sich um Wohnun-
gen handelt, die nach der Sanierung zum dringenden Wohnbedürfnis des Hauptmieters/der 
Hauptmieterin regelmäßig verwendet werden.

Welche Sanierungen werden gefördert?

In Gebäuden, deren Baubewilligung zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens 20 Jahre zu-
rückliegt (die Herstellung des Anschlusses bestehender oder geplanter 
Zentralheizungsanlagen an Fernwärme sowie die Durchführung von Maßnahmen, die den 
Wohnbedürfnissen von behinderten Menschen dienen, ist auch bei Objekten zulässig, für die 
die behördliche Baubewilligung zu einem späteren Zeitpunkt erteilt wurde), sind folgende Sanie-
rungsmaßnahmen förderbar:

Die Errichtung oder Umgestaltung von Wasserleitungs-, Stromleitungs-, Gasleitungs-, Behei-
zungs- und sanitären Anlagen (die Erneuerung bzw. der Austausch bestehender Sanitär- und 
Heizungsinstallationen wird jedoch nur bei Neubezug der Wohnung, sofern der Abschluss des 
Mietvertrages nicht länger als 6 Monate zurück liegt, gefördert); 

 Arbeiten, die der Erhöhung des Schall- und Wärmeschutzes dienen;

 Maßnahmen zur Verminderung des Energieverlustes oder des Energieverbrauches von 
Zentral-(Etagen)heizungen oder Warmwasseraufbereitungsanlagen;

 die Vereinigung oder Teilung von Wohnungen oder von sonstigen Räumen zu 
 Wohnungen bis 150 m² Gesamtnutzfläche; 

 die Änderung der Grundrissgestaltung innerhalb einer Wohnung, jedoch nur in Verbin-
dung mit anderen geförderten Arbeiten; 

 Maßnahmen, die den Wohnbedürfnissen von behinderten Menschen dienen;

Amt der Wiener Landesregierung
Magistratsabteilung 50
Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle
für  wohnrechtliche Angelegenheiten
G r u p p e  W o h n u n g s v e r b e s s e r u n g
Muthgasse 62, 1. Stock Riegel  F
A-1194 Wien
Tel.: (+43 1) 40 00-Nebenstelle
Fax: (+43 1) 40 00-99-Nebenstelle
E-Mail: wv@ma50.wien.gv.at
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 der Einbau einbruchshemmender Türen, die nach der ÖNORM B 5338 geprüft und ge-
kennzeichnet zu sein haben, mit mindestens Widerstandsklasse 3; 

 der Anschluss an die zentrale Fernwärmeversorgung bzw. außerhalb des Fernwärme-
versorgungsgebietes; die Umstellung vorhandener Heizanlagen auf Gasbrennwerttech-
nologie oder erneuerbare Energieträger; 

 der Austausch von Durchlauferhitzern ohne Abgasführung gegen solche mit Abgasfüh-
rung bzw. gegen Kombithermen, Gasbrennwertthermen oder sonstige förderbare Hei-
zungssysteme.

Die geförderten Sanierungsmaßnahmen sind in normaler Ausstattung auszuführen, d. h., sie 
haben bei größter Wirtschaftlichkeit des Bauaufwands unter Bedachtnahme auf die Betriebs-
und Instandhaltungskosten und bei einwandfreier Ausführung nach dem jeweiligen Stand der 
Technik, insbesondere hinsichtlich des Schall-, Wärme-, Feuchtigkeits- und Abgasschutzes, den 
zeitgemäßen Wohnbedürfnissen zu entsprechen.

Art der Förderung

Zur Finanzierung der Sanierungsarbeiten muss ein Darlehen bei einem Kreditins-titut oder 
einer Bausparkasse aufgenommen werden; eine andere Art der Finanzierung ist nicht zu-
lässig - es sei denn es handelt sich um den Anschluss an die zentrale Fernwärmeversor-
gung bzw. Umstellung auf Gasbrennwerttechnologie oder erneuerbare Energieträger bzw. 
um den Austausch von Durchlauferhitzern ohne Abgasführung sowie um Maßnahmen zu 
Gunsten Behinderter oder dem Einbau einbruchshemmender Türen.

Für Sanierungen in Wohnungen der Kategorie D (das sind Wohnungen, die über kein WC 
oder keine Wasserentnahmestelle verfügen) können, sofern damit eine Anhebung dieser Woh-
nungskategorie erzielt wird (zumindest WC-Einbau) bei einer zehnjährigen Darlehenslaufzeit 
Annuitätenzuschüsse im Ausmaß von jährlich höchstens 7 %, bei einer fünfjährigen Darlehens-
laufzeit Annuitätenzuschüsse im Ausmaß von jährlich höchstens 12 % des dafür aufgenomme-
nen Darlehens (Fremdfinanzierung), gewährt werden.

Für Sanierungsmaßnahmen in Wohnungen der Kategorie C (das sind Wohnungen in 
brauchbarem Zustand, die zumindest über eine Wasserentnahmestelle und ein WC im Inneren 
verfügen) können, sofern eine Anhebung dieser Wohnungskategorie vorgenommen wird (zu-
mindest Einbau eines Bades) bei einer zehnjährigen Darlehenslaufzeit Annuitätenzuschüsse 
im Ausmaß von jährlich höchstens 5,5 %, bei einer fünfjährigen Darlehenslaufzeit Annuitätenzu-
schüsse im Ausmaß von jährlichhöchstens 9 % des dafür aufgenommenen Darlehens (Fremdfi-
nanzierung) gewährt werden.

Für den Einbau von Schallschutzfenstern (U-Wert 1,35 W/m²K, dB-Wert mind. 43) in Wohn-
und Schlafräumen an Hauptstraßen A und B mit erhöhtem Verkehrsaufkommen  können, 
ausgenommen bei PVC-hältigen Kunststofffenstern, bei einer zehnjährigen Darlehenslaufzeit 
Annuitätenzuschüsse im Ausmaß von jährlich höchstens 5 %, bei einer fünfjährigen Darlehens-
laufzeit Annuitätenzuschüsse im Ausmaß von jährlich höchstens 9 % des dafür aufgenomme-
nen Darlehens gewährt werden.

Für den Einbau von Wärmeschutzfenstern (U-Wert 1,35 W/m²K) können, ausgenommen bei 
PVC-hältigen Kunststofffenstern, bei einer zehnjährigen Darlehenslaufzeit Annuitätenzuschüsse 
im Ausmaß von jährlich höchstens 2 %,bei einer fünfjährigen Darlehenslaufzeit Annuitätenzu-
schüsse im Ausmaß von jährlich höchstens 3 % des dafür aufgenommenen Darlehens gewährt 
werden.



Hinweisblatt für MieterInnen Seite 3 Magistratsabteilung 50 – Wohnungsverbesserung
zu SD 176, Ausgabe Jänner 2009

Für die Durchführung von Maßnahmen, die den Wohnbedürfnissen von behinderten Men-
schen dienen, können bei einer zehnjährigen Darlehenslaufzeit Annuitätenzuschüsse im Aus-
maß von jährlich höchstens 10 %, bei einer fünfzehnjährigen Darlehenslaufzeit Annuitätenzu-
schüsse im Ausmaß von höchstens 6 % des dafür aufgenommenen Darlehens gewährt werden.
Werden für die Bezahlung dieser Sanierungsmaßnahmen an Stelle eines Darlehens Eigenmittel 
im Ausmaß von 25 % verwendet, kann ein nichtrückzahlbarer Zuschuss im Ausmaß von 75 % 
gewährt werden. Die Überweisung der Förderungsleistung erfolgt nach Endabrechnung auf ein 
vom Förderungswerber/von der Förderungswerberin 
bekanntzugebendes Konto.

Für die Errichtung von Zentralheizungsanlagen (Etagenheizungen) mit oder ohne Anschluss 
an Fernwärme sowie für Warmwasseraufbereitungsanlagen können bei einer zehnjährigen Dar-
lehenslaufzeit Annuitätenzuschüsse im Ausmaß von jährlich höchstens 4 %, bei einer fünfjähri-
gen Darlehenslaufzeit Annuitätenzuschüsse im Ausmaß von jährlich höchstens 7 % des dafür 
aufgenommenen Darlehens gewährt werden.

Für den Austausch von Durchlauferhitzern ohne Abgasführung gegen solche mit Abgasfüh-
rung kann ein einmaliger nichtrückzahlbarer Zuschuss von 600 Euro gewährt werden.

Für die Umstellung oder Nachrüstung einer vorhandenen Heizanlage durch den Einbau eines 
innovativen klimarelevanten Heizungssystems (Gasbrennwerttechnik, Fernwärme) anstatt einer 
Warmwasseraufbereitung mit einem Durchlauferhitzer ohne Abgasführung, kann ein einmaliger 
nichtrückzahlbarer Beitrag in Höhe von 50 % der förderbaren Kosten, max. jedoch 5.000 Euro 
gewährt werden.

Werden für die Bezahlung des Anschlusses an die zentrale Fernwärmeversorgung bzw. au-
ßerhalb des Fernwärmeversorgungsgebietes für die Finanzierung der Umstellung vorhandener 
Heizanlagen auf Gasbrennwerttechnologie oder erneuerbare Energieträger an Stelle eines Dar-
lehens Eigenmittel im Ausmaß von 70 % der förderbaren Sanierungskosten verwendet, kann 
ein einmaliger nichtrückzahlbarer Beitrag im Ausmaß von 30 % gewährt werden. Die Überwei-
sung der Förderungsleistung erfolgt nach Endabrechnung auf ein vom Förderungswerber/von 
der Förderungswerberin bekanntzugebendes Konto (z.B. Konto der Fernwärme Wien GmbH).

Für den Einbau einer einbruchshemmenden Wohnungseingangstür ab der Widerstandsklas-
se 3, welche nach der ÖNORM B 5338 geprüft und gekennzeichnet zu sein hat, kann ein ein-
maliger nichtrückzahlbarer Beitrag im Ausmaß von 20 vH der Kosten, maximal jedoch 400 Euro 
(je Türflügel) gewährt werden.

Bei Durchführung von sonstigen Sanierungsmaßnahmen, wie insbesondere Elektroinstalla-
tionen, Einzelofenheizungen, Badeeinrichtungen, baulichen Schall- und
Wärmeschutzmaßnahmen sowie Wohnungszusammenlegungen können bei einer zehnjäh-
rigen Darlehenslaufzeit Annuitätenzuschüsse im Ausmaß von jährlich höchstens 2 %, bei einer 
fünfjährigen Darlehenslaufzeit Annuitätenzuschüsse im Ausmaß von jährlich höchstens 3 % des 
dafür aufgenommenen Darlehens gewährt werden.

Die nach der jeweiligen Verbesserungsart errechneten Annuitätenzuschüsse bleiben als Fixbe-
trag unabhängig von allfälligen Zinssatzschwankungen des Darlehens während der gesamten 
Förderungsdauer unverändert.

Kapitalmarktdarlehen

Eine Förderung wird zu einem Darlehen mit einer Laufzeit von zehn oder fünf Jahren (bzw. 15 
Jahren bei Maßnahmen zu Gunsten Behinderter) gewährt, dessen effektive Kosten - ausge-
nommen öffentliche Abgaben und Aufwendungen des Darlehens-nehmers/der Darlehensneh-
merin für zur Sicherung des Darlehens abgeschlossene 
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Versicherungen - jährlich höchstens 1,5 % über dem 6-Monats-Euribor liegen. Die Anpassung 
erfolgt jeweils am 31.3. (auf Basis des Durchschnittswertes März) und am 30.9. (auf Basis des 
Durchschnittswertes September) für den jeweils folgenden Ratentermin (20. Mai bzw. 20. No-
vember).

Die Berechnung der Zinsen hat bei halbjährlicher Vorschreibung dekursiv und netto zu erfolgen.
Bausparkassendarlehen sind von obiger Regelung ausgenommen.

Die effektiven Kosten des Darlehens - ausgenommen öffentliche Abgaben und Aufwendungen 
des Darlehensnehmers/der Darlehensnehmerin für zur Sicherung des Darlehens abgeschlosse-
ne Versicherungen (Jahreszinssatz und Gesamtbelastung) - sind seitens der Kreditunterneh-
mung dem Darlehensnehmer/der Darlehensnehmerin schriftlich zur Kenntnis zu bringen.

Die im Schuldschein vereinbarte Laufzeit kann nachträglich nicht geändert werden. Im Falle der 
vorzeitigen Rückzahlung des Darlehens durch den Förderungswerber/die Förderungswerberin 
wird die Zahlung der noch offenen Annuitätenzuschüsse eingestellt.

Falls dem Kreditinstitut keine ausreichenden Sicherheiten von Seiten des Mieters/der Mieterin 
geboten werden können, besteht, ausgenommen bei einer Förderung für Fenstereinbauten oder 
bei der Inanspruchnahme eines Bausparkassendarlehens, die Möglichkeit der Bürgschaftsüber-
nahme durch das Land Wien. Die Frage der Besicherung des Darlehens ist noch vor Einrei-
chung des Antrages bei der Magistratsabteilung 50 mit dem Kreditinstitut zu klären. 

Ausmaß der förderbaren Baukosten

Für Wohnungen mit einer Nutzfläche von 22 m² bis zu 40 m² können Annuitätenzuschüsse zu 
einem Darlehen im Ausmaß von maximal EUR 250,-- pro m² geleistet 
werden. Für alle anderen Wohnungen bis zu 150 m² Gesamtnutzfläche beträgt das Darlehens-
höchstausmaß EUR 12.000,--, es sei denn es handelt sich um die Zusammenlegung von Woh-
nungen (Darlehenshöchstausmaß EUR 24.000,--), oder um die 
Beseitigung von Substandard bzw. die Anhebung der Ausstattungskategorie C auf A (Darlehen 
im Ausmaß von maximal EUR 620,-- pro m²).

Erfolgt die Finanzierung von Maßnahmen zu Gunsten Behinderter bzw. des Anschlusses an die 
zentrale Fernwärmeversorgung oder die Umstellung vorhandener Heizanlagen auf Gasbrenn-
werttechnologie mit Eigenmitteln, gelten die oben erwähnten Darlehenshöchstgrenzen sinnge-
mäß als Obergrenzen der förderbaren Baukosten.

Wie wird um Förderung angesucht?

Das Antragsformular samt Erhebungsbogen ist komplett ausgefüllt beim Amt der Wiener Lan-
desregierung, Magistratsabteilung 50, mit den zur Beurteilung der Förderung erforderlichen 
nachstehend angeführten Unterlagen versehen, einzureichen. Der Abschnitt "Erklärung des 
Vermieters/der Vermieterin" ist vom Vermieter/von der Vermieterin (Hauseigentümer/in, Haus-
verwaltung) auszufüllen und zu unterfertigen. Der Abschnitt „Einkommensnachweis und Finan-
zierungszusage“ ist vom Förderungswerber/von der Förderungswerberin einvernehmlich mit 
dem Kreditinstitut auszufüllen.

Mieter/Mieterinnen von Wohnungen in städtischen Wohnhäusern (Gemeinde-bauten) ha-
ben jedoch nicht die Erklärung im Abschnitt 4 unterfertigen zu lassen, sondern erhalten 
über Antrag beim Wiener Wohnen eine gesonderte Zustimmungserklärung, die dem För-
derungsansuchen beizulegen ist. Beim Wiener Wohnen ist unbedingt anzugeben, dass es 
sich um Sanierungsarbeiten im Sinne des Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanie-
rungsgesetzes - WWFSG 1989 handelt.
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Nicht vollständig ausgefüllte oder nicht mit den zur Beurteilung notwendigen Unterlagen 
versehene Anträge können nicht bearbeitet werden.

Wurden die Sanierungsarbeiten im Zeitpunkt der Förderungseinreichung bereits ausge-
führt, ist darauf zu achten, dass nur Rechnungen, die innerhalb von sechs Monaten ab 
Rechnungsdatum bei der Magistratsabteilung 50 vorgelegt werden, anerkannt werden 
können. Bei der Förderung für den Austausch von Durchlauferhitzern ist ferner darauf zu 
achten, dass der Austausch bzw. die Rechnungslegung nach Inkrafttreten der aktuellen 
Sanierungsverordnung als Förderungsvoraussetzung zu betrachten ist und in den Rech-
nungen ausgewiesen wird, dass es sich um den Austausch eines Gasdurchlauferhitzers 
ohne Abgasführung handelt.

Für die Antragstellung wird folgende Vorgangsweise als zweckmäßig empfohlen:

1. Einholung der Firmenanbote bzw. Rechnungen (Kostenvoranschläge oder Rechnungen der 
Professionisten in dreifacher Ausfertigung, da diese zweifach dem Antrag beigelegt werden 
müssen; eine Ausfertigung bleibt beim Antragsteller). Eigenleistungen und bloße Materialkos-
ten werden nicht anerkannt. Weiters ist die Vorlage einer Planskizze, aus der die geplante 
Sanierung zu ersehen ist, erforderlich. Bei Sonderfällen können Fragen im Rahmen der tech-
nischen Beratung mit der Magistratsabteilung 25 geklärt werden. Das wird besonders bei 
Maßnahmen zur Sanierung von Wohnungen der Kategorie D und C vor Einholung einer all-
fällig erforderlichen behördlichen Baubewilligung zweckmäßig sein.

2. Beschaffung einer gegebenenfalls erforderlichen behördlichen Baugenehmigung. Auskünfte 
hierüber erteilt die Baupolizei (Magistratsabteilung 37). Bei Veränderung des äußeren Er-
scheinungsbildes (Fassade, Fenster, Außenwanddurchbrüche) des Hauses ist die Zustim-
mung der Magistratsabteilung 19, bei kamingebundenen Gasgeräten ein Kaminbefund vom 
Rauchfangkehrer, einzuholen.

3. Einholung einer Finanzierungszusage eines Kreditinstitutes nach Kenntnis der voraussichtli-
chen Gesamtkosten (siehe Abschnitt 5 im Antragsformular), sofern die 

    Finanzierung der Sanierungsarbeiten mit einem Darlehen erfolgt.

4. Bei Einmalzuschussförderung ist die Angabe der Bankverbindung (Kontonummer, Bankleit-
zahl) erforderlich.

5. Werden Maßnahmen, die den Wohnbedürfnissen behinderter Menschen dienen, zur Förde-
rung beantragt (bauliche Maßnahmen zur Beseitigung von Barrieren, behindertengerechte 
Sanitärinstallationen), so ist die Art der Behinderung glaubhaft nachzuweisen (z.B. Behinder-
tenausweis, Pflegegeldbezugsbestätigung ab Stufe 3).

6. Bei Anträgen auf Gewährung eines einmaligen nichtrückzahlbaren Beitrages für die Umstel-
lung auf Gasbrennwerttechnologie oder auf erneuerbare Energieträger ist der schriftliche 
Nachweis zu erbringen, dass die Wohnung/das Haus außerhalb des Fernwärmeversor-
gungsgebietes liegt. Dieser kann bei der Fernwärme Wien GesmbH angefordert werden 
(siehe Anhang Seite 8).
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7. Bei der Förderung von kategorieanhebenden Maßnahmen, in durch Einbauten in bestehende 
Dachräume oder durch Aufstockung entstandene Wohnungen, die von der angemieteten 
oder angekauften Ausstattung her den Kategorien D, C oder B entsprechen, hat der/die För-
derungswerber/in dem „begünstigten Personenkreis“ (Einkommensgrenzen gemäß § 15 
WWFSG 1989 idgF) zu entsprechen. Ein Nachweis über das Jahresfamiliennettoeinkommen 
ist vorzulegen. Bei Anträgen von Mietern/Mieterinnen ist darüber hinaus der Mietvertrag, aus 
dem die angemietete Ausstattungskategorie ersichtlich ist, vorzulegen.

Wie erfolgt der Bau- bzw. Abrechnungsvorgang?

Bei positiver Erledigung des Antrages durch die Landesregierung erhält der Förderungswer-
ber/die Förderungswerberin eine Zusicherung der Magistratsabteilung 50, auf Grund der das 
Kreditinstitut eine Darlehensauszahlung vornehmen kann. 

Die Förderungsstelle empfiehlt allen Förderungswerbern/Förderungswerberinnen Firmen-
aufträge (Kaufverträge, Bestellscheine, Werkverträge etc.) erst nach Erhalt der Zusiche-
rung von der Magistratsabteilung 50 mit der das Förderungsausmaß bekannt gegeben 
wird, abzuschließen und Zahlungen an Firmen gemäß dem Baufortschritt zu leisten.

Beim Einbau von Gasheizungen, Gasbrennwertgeräten oder Gasdurchlauferhitzern ist den Fir-
menrechnungen eine Kopie der Installationsanzeige und des Kaminendbefundes anzuschlie-
ßen.

Nach Prüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten und der Rechnungen erfolgt 
durch die Magistratsabteilung 50 die Endabrechnung. 

Rechnungen über Arbeiten und Lieferungen können nur dann der Endabrechnung zu Grunde 
gelegt werden, wenn sie durch gewerbeberechtigte Unternehmer/Innen gelegt wurden.

Ablöse gemäß § 10 MRG

Wird ein Aufwandersatz gemäß § 10 Mietrechtsgesetz geleistet, so ist dieser zur Rückzahlung 
des Darlehens, das der Förderung zugrundegelegt wurde, zu verwenden. Durch die Annahme 
der Zusicherung erklärt der Förderungswerber/die Förderungswerberin im Falle der Inanspruch-
nahme des Landes Wien aus dem Titel der Landesbürgschaft den ihm auf Grund der durchge-
führten Sanierungsmaßnahmen gemäß § 10 Mietrechtsgesetz zustehenden Investitionsersatz-
anspruch an das Land Wien abzutreten.

Wohnbeihilfe

Für jenen Teil des Wohnungsaufwandes, der für die Kosten der Sanierung zu leisten ist, kann 
unter bestimmten Voraussetzungen ein Zuschuss (Wohnbeihilfe) beansprucht werden. Nähere 
Auskünfte darüber erteilt das Referat für Wohnbeihilfe in der Magistratsabteilung 50.

Wohnbeihilfe:

Magistratsabteilung 50
Heiligenstädter Straße 31
1190 Wien
Telefon: 4000/74880
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Wo können Auskünfte eingeholt werden?

In rechtlichen Belangen:

Magistratsabteilung 50
Muthgasse 62
1. Stock, Zimmer F1.03
1194 Wien
Telefon: 40 00/74860
Internet: http://www.wien.gv.at/amtshelfer/finanzielles/wohnen.html
E-mail: wv@ma50.wien.gv.at

In technischen Belangen:

Magistratsabteilung 25
Muthgasse 62
1. Stock, Zimmer F1.03
1194 Wien
Telefon: 40 00/74870
Internet: http://www.wien.gv.at/ma25/wwfsg.htm
E-mail: post@ma25.wien.gv.at

Hinsichtlich Maßnahmen für behinderte Menschen:

Kompetenzstelle barrierefreies Planen, Bauen und Wohnen in Wien 
in der Magistratsabteilung 25
Muthgasse 62
1. Stock, Zimmer C 1.14
1194 Wien
Tel.: 40 00/25341 bzw. 25343
Internet: http://www.wien.gv.at/menschen/barrierefreiestadt/kompetenzstelle.html 
E-mail:  post@ma25.wien.gv.at

Verwaltung Städtischer Wohnhäuser betreffend:

Wiener Wohnen
Doblhoffgasse 6/3. Stock
1082 Wien
Telefon: 05 75 75 75
E-mail: wiener.wohnen@magwien.gv.at
sowie in deren Kundendienstzentren
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Hinsichtlich Bewilligungen für Fenstertausch in nicht städtischen Objekten 
(keine Gemeindebauten) sowie Außenwandheizungen:

Magistratsabteilung 19
Niederhofstraße 23
1120 Wien
Telefon: 811 14...-0
E-mail: post@ma19.wien.gv.at

Hinsichtlich Fernwärmeförderungen bzw. Bestätigungen für 
Brennwerttechnologie:

Fernwärme Wien GesmbH
Spittelauer Lände 45
1090 Wien
Tel.: 31326-3502
E-mail: VZ_VerkaufundZentralheizungseinbau@fernwaermewien.at


